
 
Beschlussvorlage 

 
zu Punkt 10. für die öffentliche Sitzung 

der Schulverbandsversammlung (Schulverband im Amt Eiderkanal) 
am Donnerstag, 30. April 2015 

 
 
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nach-
tragshaushaltsplan für das Jahr 2015           
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 

Gem. 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 des Ge-
setzes über kommunale Zusammenarbeit und § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schul-
gesetzes ist u. a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veran-
schlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Produktsachkonten in einem Ver-
hältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder 
wenn Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförde-
rungsmaßnahmen geleistet werden sollen. 
Im ursprünglichen Haushalt 2015 war die bauliche Maßnahme in Verbindung mit der Er-
richtung der Offenen Ganztagsschule berücksichtigt. Mit diesem Entwurf des Nachtrags-
haushaltes wird der aktuellen Entwicklung Rechnung getragen und stattdessen die Un-
terhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen für 2015 gemäß Maßnahmenliste aufgenom-
men. 
Gleichzeitig wird empfohlen, den bisherigen Teilsperrvermerk beim Produktsachkonto 
21610.5211000 (Produkt: Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, Unterhal-
tungskosten) in Höhe von 20.000 EUR (von 70.000 EUR) für notwendige Verschöne-
rungsreparaturen in den Klassenräumen (z. B. Malerarbeiten) aufzuheben. 
Auch wenn die finanzielle Situation sich gegenüber der ursprünglichen Planung leicht 
entspannt hat, so gebe ich zu bedenken, dass jederzeit Mittel für unvorhergesehene 
Maßnahmen (z. B. im Rahmen der Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten) zur Verfü-
gung stehen sollten. Außerdem wurde mit dem Haushalt 2015 vorgeschlagen, im Rah-
men der Budgetregeln eine Ergänzung dahingehend aufzunehmen, dass nicht ver-
brauchte Mittel, insbesondere im schulischen Bereich (Lehr- und Unterrichtsmittel), zur 
Hälfte in das nächste Haushaltsjahr, erstmals 2016, übertragen werden können. 
Nähere Ausführungen erfolgen verwaltungsseitig mündlich während der Sitzung. 

       
2. Finanzielle Auswirkungen: 

Die finanziellen Auswirkungen sind dem beigefügten 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 zu 
entnehmen. 

 
3. Beschlussvorschlag: 
      Die Schulverbandsversammlung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1.     
      Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2015 in der vorgelegten Fassung. Gleichzeitig wird 
      der Teilsperrvermerk in Höhe von 20.000 EUR beim Produktsachkonto 21610.5211000     
      (Produkt: Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, Unterhaltungskosten) auf-   
      gehoben. 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Jan Rüther  
  
Anlage(n): 
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